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Benachrichtigungen über die öffentlichen Zustellungen gem. § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG 
NRW  
- Stadt Remscheid - 
 
Das nachstehende bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt.  
Hierdurch werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können: 
 

1. 
Behörde, für die öffentlich zugestellt 
wird. Das Dokument kann bei dieser 

Behörde eingesehen werden: 

2. 
Name und letzte bekannte 

Anschrift des Zustelladressaten: 

3. 
Datum und Aktenzeichen 

des Dokumentes: 

Fachdienst Bürger, Sicherheit und Ordnung 

Stadt Remscheid, Der Oberbürgermeister, 
Fachdienst Bürger, Sicherheit und Ordnung, 
42853 Remscheid, Elberfelder Straße 36, 
Raum 144 

Herr Saliev, Sedat Hyuzdzhan  
- unbekannt verzogen - 

12.08.2022, 
Aktenzeichen:  
3.32.0 – P 108/22 / AB 

 
 
Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur  
Folge haben kann. 
 
Remscheid, den 12. August 2022 
Im Auftrag  
gez. Beck 
 

 
 
Benachrichtigungen über die öffentlichen Zustellungen gem. § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG 
NRW  
- Stadt Remscheid - 
 
Die nachstehend bezeichneten Dokumente werden hiermit öffentlich zugestellt.  
Hierdurch werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können: 
 

1. 
Behörde, für die öffentlich zugestellt 
wird. Das Dokument kann bei dieser 

Behörde eingesehen werden: 

2. 
Name und letzte bekannte 

Anschrift des Zustelladressaten: 

3. 
Datum und Aktenzeichen 

des Dokumentes: 

Fachdienst Bürger, Sicherheit und Ordnung 

Stadt Remscheid, Der Oberbürgermeister, 
Fachdienst Bürger, Sicherheit und Ordnung, 
42853 Remscheid, Elberfelder Straße 36, 
Raum 106 

Firma VISION RENT GmbH 
Wilhelm-Aschenberg-Straße 9 
42857 Remscheid 
 

16.08.2022, 
Aktenzeichen:  
3.32.2 – SC RS-VR 110 
 

Stadt Remscheid, Der Oberbürgermeister, 
Fachdienst Bürger, Sicherheit und Ordnung, 
42853 Remscheid, Elberfelder Straße 36, 
Raum 106 

Firma VISION RENT GmbH 
Wilhelm-Aschenberg-Straße 9 
42857 Remscheid 
 

16.08.2022, 
Aktenzeichen:  
3.32.2 – SC RS-VR 30 
 

Stadt Remscheid, Der Oberbürgermeister, 
Fachdienst Bürger, Sicherheit und Ordnung, 
42853 Remscheid, Elberfelder Straße 36, 
Raum 106 

Firma VISION RENT GmbH 
Wilhelm-Aschenberg-Straße 9 
42857 Remscheid 
 

16.08.2022, 
Aktenzeichen:  
3.32.2 – SC RS-VR 29 
 

 
 
 
Die Dokumente enthalten eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur  
Folge haben kann. 
 
Remscheid, den 16. August 2022 
Im Auftrag  
gez. Schulte 
 
 
 
 

A m t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g e n  
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Benachrichtigungen über die öffentlichen Zustellungen gem. § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG 
NRW  
- Stadt Remscheid – 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt.  
Hierdurch werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können: 
 

1. 
Behörde, für die öffentlich zugestellt wird. 

Das Dokument kann bei dieser 
Behörde eingesehen werden: 

2. 
Name und letzte bekannte 

Anschrift des Zustelladressaten: 

3. 
Datum und Aktenzeichen 

des Dokumentes: 

Stadt Remscheid, Der Oberbürgermeister 
Fachdienst Soziales und Wohnen 
42855 Remscheid, Haddenbacher Str. 38-42, 
Raum 117 

Jean Piere Camara 
Stursberger Str. 1a 
42899 Remscheid 

01.08.2022 
2.50.2.2-662999 

 
Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnachteile  
zur Folge haben kann. 
 
Remscheid, den 18. August 2022 
Im Auftrag 
gez. Dörpfeld 
 

 
Benachrichtigungen über die öffentlichen Zustellungen gem. § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG 
NRW  
- Stadt Remscheid - 
 
Das nachstehende bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt.  
Hierdurch werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können: 
 

1. 
Behörde, für die öffentlich zugestellt 
wird. Das Dokument kann bei dieser 

Behörde eingesehen werden: 

2. 
Name und letzte bekannte 

Anschrift des Zustelladressaten: 

3. 
Datum und Aktenzeichen 

des Dokumentes: 

Fachdienst Bürger, Sicherheit und Ordnung 

Stadt Remscheid, Der Oberbürgermeister, 
Fachdienst Bürger, Sicherheit und Ordnung, 
42853 Remscheid, Elberfelder Straße 36, 
Raum 217 

Herrn Danijel Grujic 
Ples 26 in SLO-3256 BISTRICA OB 
SOTLI 

04.07.2022, 
Aktenzeichen:  
3.32.0-BU 0103149600 

 
Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnachteile zur  
Folge haben kann. 
 
Remscheid, den 25. August 2022 
Im Auftrag  
gez. Auer 
 

 
Benachrichtigungen über die öffentlichen Zustellungen gem. § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG 
NRW  
- Stadt Remscheid – 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit öffentlich zugestellt.  
Hierdurch werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können: 
 

1. 
Behörde, für die öffentlich zugestellt wird. 

Das Dokument kann bei dieser 
Behörde eingesehen werden: 

2. 
Name und letzte bekannte 

Anschrift des Zustelladressaten: 

3. 
Datum und Aktenzeichen 

des Dokumentes: 

Stadt Remscheid, Der Oberbürgermeister 
Fachdienst Soziales und Wohnen 
42855 Remscheid, Alleestr.66, Raum 310 

Borislav Stefanov 
Heidmannstr. 36 
42855 Remscheid 

01.09.2022 
2.50.2.2-665502 

 
Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin oder eine Frist, dessen Versäumnis Rechtsnachteile  
zur Folge haben kann. 
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Remscheid, den 01. September 2022 
Im Auftrag 
gez. Holthaus 

 
Benachrichtigungen über die öffentl. Zustellungen gem. § 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW  
- Jobcenter Remscheid - 
 
Nachfolgende Personen werden davon in Kenntnis gesetzt, dass das unten näher bezeichnete und für sie bestimmte 
Dokument wie folgt während der Öffnungszeiten eingesehen bzw. in Empfang genommen werden kann: 
 

1. 
Behörde, für die öffentlich zugestellt 
wird. Das Dokument kann bei dieser 

Behörde eingesehen werden: 

2. 
Name und letzte bekannte 

Anschrift des Zustelladressaten: 

3. 
Datum und Geschäftszeichen 

des Dokumentes: 

Jobcenter Remscheid, 
Bismarckstr. 8 - 10, 42853 Remscheid 
Zimmer 008 

Frau Yulia Emilova Angelova 
Eichenstraße 1 
42855 Remscheid 

Bescheid des Jobcenters Remscheid 
vom 22.08.2022;  
Geschäftszeichen: 414-OWI-EV-
39104-00347/22 

Jobcenter Remscheid, 
Bismarckstr. 8 - 10, 42853 Remscheid 
Zimmer 008 

Herr Mustafa Ismail 
Stephanstraße 20 
42855 Remscheid 

Bescheide des Jobcenters Remscheid 
vom 12.07.2022; 
Geschäftszeichen: 39104//0013651 

Jobcenter Remscheid, 
Bismarckstr. 8 - 10, 42853 Remscheid 
Zimmer 008 

Herr Marco Paulo Ferreira Goncalves 
Mauerstraße 11 
59269 Beckum 

Bescheid des Jobcenters Remscheid 
vom 01.08.2022; 
Geschäftszeichen: 39104//0010359 

Jobcenter Remscheid, 
Bismarckstr. 8 - 10, 42853 Remscheid 
Zimmer 008 

Herr  Ivaylo Zhenev Ivaylov 
Eichenstraße 1 
42855 Remscheid 

Bescheide des Jobcenters Remscheid 
vom 22.08.2022; 
Geschäftszeichen:  
414-OWI-EV-39104//00348/22 

Jobcenter Remscheid, 
Bismarckstr. 8 - 10, 42853 Remscheid 
Zimmer 008 

Herr Peter Baier 
Grunestraße 7 
42857 Remscheid 

Bescheide des Jobcenters Remscheid 
vom 04.07.2022; 01.08.2022;  
Geschäftszeichen: 39104//0001906 

Jobcenter Remscheid, 
Bismarckstr. 8 - 10, 42853 Remscheid 
Zimmer 008 

Herr 
Jeremy Engel 
Sensburger Straße 8 
42859 Remscheid 

Bescheide des Jobcenters Remscheid 
vom 12.08.2022; 
Geschäftszeichen: 39104//0015408 

Jobcenter Remscheid, 
Bismarckstr. 8 - 10, 42853 Remscheid 
Zimmer 008 

Herr 
Domenic Haupt 
Grunestraße 7 
42857 Remscheid 

Bescheid des Jobcenters Remscheid 
vom 12.08.2022; 
Geschäftszeichen: 39104//0013091 

Jobcenter Remscheid, 
Bismarckstr. 8 - 10, 42853 Remscheid 
Zimmer 008 

Frau 
Yasemin Schwick 
Servatiusstraße 69 
51109 Köln-Ostheim 

Bescheide des Jobcenters Remscheid 
vom 13.06.2022; 
Geschäftszeichen: 39104//0010108 

Jobcenter Remscheid, 
Bismarckstr. 8 - 10, 42853 Remscheid 
Zimmer 008 

Herr 
Milad Darwishi Lasabz 
Servatiusstraße 69 
51109 Köln-Ostheim 

Bescheid des Jobcenters Remscheid 
vom 13.06.2022; 
Geschäftszeichen: 39104//0010108 

Jobcenter Remscheid, 
Bismarckstr. 8 - 10, 42853 Remscheid 
Zimmer 008 

Herr 
Nizar Alsawah 
Alpe Eck 1 
87527 Ofterschwang 

Bescheide des Jobcenters Remscheide 
vom 21.04.2022; 01.07.2022. 
Geschäftszeichen: 39104//0011106 

Jobcenter Remscheid, 
Bismarckstr. 8 - 10, 42853 Remscheid 
Zimmer 008 

Herr 
Thomas Oliver Cetin 
Freiheitstraße 151 
42853 Remscheid 

Bescheid des Jobcenters Remscheid 
vom 29.08.2022; 
Geschäftszeichen: 39104//0015743 

 
Die Dokumente werden auf diesem Wege öffentlich zugestellt. Hierdurch können auch Fristen in Gang gesetzt  
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Remscheid, den 02. September 2022 
gez. Faust 
Geschäftsführer des Jobcenters Remscheid 
 
 



Amtsblatt für die Stadt Remscheid  Seite 6 

 
Ausgabe Nr. 9’22 / 27. Jahrgang / Mittwoch, 14. September 2022 

 
 

Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen in Alt-Remscheid für den 
Sonntag vor dem 1. Advent, soweit dies kein gesetzlicher Feiertag ist 
 
Auf Grund von § 6 (4) Ladenöffnungsgesetz (LÖG NRW) vom 16.11.2006, zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 22.03.2018, wird für die Stadt Remscheid verordnet: 
 
§ 1 
Verkaufsstellen dürfen an folgenden Sonntagen jeweils in der Zeit von 13.00 bis 
18.00 Uhr geöffnet sein: 
Am jeweiligen Sonntag vor dem 1. Advent, soweit dies kein gesetzlicher Feiertag ist, 
im Stadtbezirk Alt-Remscheid innerhalb des Bereiches, der als zentraler Versorgungsbereich 
gemäß des Einzelhandelskonzeptes für die Stadt Remscheid bezeichnet 
und ausgewiesen ist. (siehe Anlage zu dieser Verordnung) 
 
§ 2 
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen 
außerhalb der dort zugelassenen Geschäftszeiten offen hält. Die Ordnungswidrigkeit 
kann nach § 13 LÖG NRW mit einer Geldbuße bis zu 5.000 € geahndet 
werden. 
 
§ 3 
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. Sie verliert ihre 
Gültigkeit am 31.12.2041. 
 
Die vorstehende Verordnung wird hiermit verkündet. 
 
Remscheid., den 20 Juni 2022 
Stadt Remscheid als örtliche Ordnungsbehörde 
Der Oberbürgermeister 
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Satzung vom 08.09.2022 zur Änderung der Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Stadt Rem-
scheid für Grundstücke mit Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage sowie für Grundstücke mit Grund-
stücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlagen und abflusslose Abwassersammelgruben) vom 18.12.1997 
(Entwässerungsgebührensatzung)  
 
Aufgrund   
 
• der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. 
April 2022 (GV. NRW. S. 490), in Kraft getreten am 26. April 2022,   

 
• der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.Oktober 1969 

(GV. NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S.1029), in Kraft getreten 
am 1. Januar 2020,   

 
• des § 54 des Landeswassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) vom 25. Juni 1995 (GV. 

NRW. S. 926) in der Fassung des Artikels 1 des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserverbandsrechtlicher 
Vorschriften vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezem-
ber 2021 (GV. NRW. S. 1470), in Kraft getreten am 29. Dezember 2021,  

 
• des Nordrhein-westfälischen Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes (AbwAG NRW) vom 8. Juli 

2016 (GV. NRW. S. 559), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 4. Mai 2021 (GV. NRW. S. 560), in 
Kraft getreten am 18. Mai 2021,   

 
hat der Rat der Stadt Remscheid in seiner Sitzung am 08.09.2022 folgende Änderungen der Gebührensatzung be-
schlossen:  
  
§ 1 
 
Die Ziffern 1 und 2 des § 4 – Gebührensatz erhalten die folgende Fassung  
  
1 Die Schmutzwassergebühr beträgt jährlich je m³ eingeleiteter Schmutzwassermenge im Sinne des § 2 
 
- für den Veranlagungszeitraum vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021  
  
a) für die Benutzer nach § 2 Abs. 7 a (beitragspflichtige Mitglieder im Wupperverband) 
 1,14 EUR 
  
b) für die Benutzer nach § 2 Abs. 7 b (sonstige Benutzer)  
 2,48 EUR 
 
- für den Veranlagungszeitraum ab dem 01.01.2022  
 
a) für die Benutzer nach § 2 Abs. 7 a (beitragspflichtige Mitglieder im Wupperverband) 
 1,19 EUR 
  
b) für die Benutzer nach § 2 Abs. 7 b (sonstige Benutzer)  
 2,52 EUR 
 
2 Die Niederschlagswassergebühr beträgt jährlich je m² angeschlossener bebauter und befestigter Fläche im Sinne 

des § 3 
 
- für den Veranlagungszeitraum vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021  

1,13 EUR 
 
- für den Veranlagungszeitraum ab dem 01.01.2022  
 1,20 EUR 
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§ 2 Inkrafttreten  
 
Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft.   
 
Bekanntmachungsanordnung  
 
Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.   
 
Hinweis  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein - Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,  
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Remscheid vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Remscheid, den 08.09.2022 
 
gez.  
Mast-Weisz  
Oberbürgermeister 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


